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RS OGH 1950/1/4 1Ob129/48
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.01.1950

Norm

ZPO §303 ff

Rechtssatz

An Stelle des in diesen Gesetzesstellen bezeichneten Weges kann bei der Behauptung, daß eine " schriftliche

Ermächtigung" vorliegt, darüber auch ein Zeugenbeweis geführt werden.

Entscheidungstexte

1 Ob 129/48
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